
 

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art 

der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für 

Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der 

Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben 

oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind 

jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  

Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 

Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 

Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 

aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein.  Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für 

rechtsbezogene Entscheidungen. 

 
 

Cargofresh AG: Insolvenz – Informationen für Anleiheninhaber 

 
Die Ahrensburger Cargofresh AG, Hersteller von Kühlsystemen, ist insolvent. Das Amtsgericht 
Reinbek eröffnete mit Beschluss vom 01.02.2010 das Insolvenzverfahren. Die Insolvenz trifft 
insbesondere Kunden der Accessio Wertpapierhandelshaus AG (früher: Wertpapierhandelshaus 
Driver & Bengsch AG). Wir haben Informationen für die Inhaber von Cargofresh-Anleihen 
zusammengestellt. 
 
Das Insolvenzverfahren hat zur Folge, dass Inhaber von Cargofresh-Anleihen ihre Forderungen 
gegenüber der Cargofresh AG im Insolvenzverfahren geltend machen können. Hierfür hat das 

Amtsgericht Reinbek eine Frist bis zum 16.03.2010 gesetzt. 
 
Um die Chance auf Rückzahlung eines Teils des Nennbetrages zu wahren, sollten sich Anleger 
überlegen, von Ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen und die 
Rückzahlungsforderung zur Insolvenztabelle anmelden zu lassen. Denn im Gegensatz zu 
Genussscheininhabern, die im Insolvenzverfahren meist „am Ende der Schlange“ stehen, sind die 
Inhaber von Anleihen der Cargofresh AG besser gestellt. 
 
Der Termin zur Gläubigerversammlung wurde auf den 27.04.2010 gesetzt. In diesem Termin wird 
unter anderem der Bericht des Insolvenzverwalters präsentiert und der weitere Fortgang des 
Insolvenzverfahrens beschlossen. Außerdem werden in diesem Termin die angemeldeten 
Forderungen geprüft. 
 

STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
 
Wieder einmal haben Kunden der Accessio das Nachsehen. Die Anleihen der Cargofresh AG sind 
ein gutes Beispiel dafür, was von der „Beratungsqualität“ des Wertpapierhandelshauses zu halten 
ist. Gerade auf das Risiko eines möglichen Totalverlustes – welches nun mit der Insolvenz mehr 
denn je droht – wurde meistens nicht hingewiesen. Dies berichten Accessio-Kunden, die von der 
KANZLEI GÖDDECKE gegen das Wertpapierhandelshaus vertreten werden. 
 
Die KANZLEI GÖDDECKE übernimmt für Inhaber von Cargofresh-Anleihen die Kündigung und 
Anmeldung der Forderungen. Ein entsprechendes Auftragsformular finden Sie hier. 
 
Daneben kommen häufig auch Schadensersatzansprüche gegen Accessio wegen fehlerhafter 
Anlageberatung in Betracht. Die KANZLEI GÖDDECKE berät Sie hierzu gerne unter der 
Telefonnummer 02241-1733-23. 
 
Quelle: Amtsgericht Reinbek, Beschluss vom 01. Februar 2010, Az. 8 IN 326/09 
 

05. Februar 2010 (Rechtsanwalt Sebastian Hofauer) 
 
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  
 
 
 


